
Nr. 39 • 26. September 2025Diese Ausgabe erscheint auch online auf NUSSBAUM.de

Höfener Chronik
www.hoefen-enz.de

Öffnungszeiten
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir möchten Sie freundlich darauf 
hinweisen, dass Sie zukünftig bitte 

bei allen Anliegen im Rathaus vorab 
einen Termin vereinbaren.

Wir wollen dadurch sicherstellen, 
dass die Mitarbeiterin oder der 

Mitarbeiter dann auch für Sie die Zeit 
hat, die für Ihr Anliegen erforderlich 

ist. Hierdurch ersparen wir Ihnen 
unnötige Wartezeiten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihre Gemeindeverwaltung

Benefizkonzert des
Reservistenmusikzuges 28 Ulm

18.10.2025 | 19 Uhr 
in der Enzauenhalle Höfen

Enzauenweg 9, 75339 Höfen an der Enz

EINTRITT FREI
Spenden zugunsten der Grundschule Höfen und demProjekt “Klasse 2000” erbeten

Benefizkonzert der Schömberger Stubenmusik
in der Ev. Kirche in Höfen

Samstag, 27. September 2025
Beginn 17 Uhr

Die Schömberger Stubenmusik – 
ein vielsaitiges (und vielseitiges!) Ensemble

Ob gestrichen, geblasen, gezupft oder gezogen: Die Musik 
zeichnet sich durch eingängige Melodien aus der Tradition 
des Alpenlandes und des Schwarzwalds aus, ohne auf die 
Schiene volksdümelnder Massenunterhaltungsmusik abzu-
gleiten. Hierbei besteht auch keine Scheu vor musikalischen 
Abstechern nach Irland oder in die Popmusik.
Eintritt ist frei. Spenden sind für die Sanierung der Heizung 
des Gemeindehauses.
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Die Gemeindekasse informiert!

Wasser- und Abwassergebühren

3. Abschlag 2025 fällig zum 30.09.2025. Wir bitten Sie, die fäl-
ligen Beträge, unter Angabe des Buchungszeichens: 
_ _ _ _/_ _ _ _ auf ein Konto der Gemeindekasse einzuzahlen.
Bei Teilnehmern am Lastschrifteinzugsverfahren werden die 
Beträge fristgerecht vom Konto abgebucht. Formulare hierfür 
sind auf der Gemeindekasse erhältlich.
Tel. 07081 784-32

Ihre Gemeindeverwaltung

Neue Regelung  
zum IBAN-Abgleich bei Überweisungen

Ab 09. Oktober 2025 müssen Banken grundsätzlich bei Über-
weisungen prüfen, ob der Name und die IBAN des Empfängers 
zusammenpassen. Ziel des neuen Verfahrens ist es, neben be-
stimmten Betrugsmaschen auch fehlerhafte Überweisungen 
aufgrund von Tippfehlern zu verhindern. Kleine Schreibfehler 
sind meist kein Problem. Wir bitten Sie, künftig darauf zu ach-
ten, den richtigen Empfängernamen zu nutzen.

Die Bankverbindungen der Gemeinde lauten:
Kreditinstitut: Sparkasse Pforzheim Calw
Kontoinhaber: Gemeinde Höfen an der Enz
IBAN: DE86 6665 0085 0008 0800 11
BIC: PZHSDE66XXX
Kreditinstitut: Volksbank pur eG
Kontoinhaber: Gemeinde Höfen an der Enz
IBAN: DE27 6619 0000 0029 1311 47
BIC: GENODE61KA1

DAS LANDRATSAMT INFORMIERT

Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle
Die Sprechstundenzeiten sind immer am ersten Donnerstag ei-
nes Monats von 14 bis 15:30 Uhr im Gebäude der Bruderhaus Di-
akonie in der Badstraße 40 in Calw.
Telefon: 0172 6157580
E-Mail: info@ibb-calw.de
Ziel der vom Landkreis Calw nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetz Baden-Württemberg eingerichteten IBB-Stelle ist es, zwi-
schen den Anliegen der Psychiatrie-Erfahrenen, deren Angehöri-
gen, den psychiatrischen Einrichtungen und anderen Personen 
zu vermitteln.

Straßenbauarbeiten an der B 296 zwischen 
Hirsau und dem Abzweig der K 4322 Richtung 
Landesklinik beginnen
Im Rahmen des Straßenerhaltungsprogramms der Bundesrepub-
lik Deutschland wird die B 296 zwischen Hirsau und der Einmün-
dung der K 4322 Richtung Landesklinik saniert.
Ab Montag, den 1. September, wird die Sperrung der B 296 ein-
gerichtet. Bevor die Bauarbeiten beginnen, wird der Forst die 
Sperrung nutzen und Holzerntearbeiten durchführen. Die Stra-
ßensanierung beginnt am Ortsende von Hirsau und endet am 
Einmündungsbereich der K 4322. Die Arbeiten werden voraus-
sichtlich Ende Oktober fertiggestellt. Für die Dauer der Sperrung 
wird eine Umleitung über die B 296, die K 4325 und die L 346 über 
Calw, Wimberg, Altburg und Oberreichenbach eingerichtet.

NOTDIENSTE
	■Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Die Bevölkerung wird von den Ärzten der Bereitschaftspraxen 
Siloah St. Trudpert Klinikum Pforzheim und Krankenhaus 
Neuenbürg versorgt.

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Pforzheim
im Siloah St. Trudpert Klinikum, Wilferdinger Straße 67, 
75179 Pforzheim
19 Uhr bis 22 Uhr (Montag, Dienstag, Donnerstag)
16 Uhr bis 22 Uhr (Mittwoch und Freitag)
  8 Uhr bis 22 Uhr (Samstag, Sonntag, Feiertag)

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis Pforzheim
Helios Klinikum Pforzheim, Kanzlerstraße 2-6,  
75175 Pforzheim
15 Uhr bis 20 Uhr (Mittwoch)
16 Uhr bis 20 Uhr (Freitag)
  8 Uhr bis 20 Uhr (Samstag, Sonntag, Feiertag)

Kreisklinikum Calw-Nagold – Kliniken Calw
Eduard-Conz-Straße 6, 75365 Calw
Bereitschaftsdienstzeiten: 10 bis 18 Uhr 
(Samstag, Sonntag, Feiertag)

Allgemeine Bereitschaftspraxis Freudenstadt 

Krankenhaus Freudenstadt

Karl-von-Hahn-Str. 120, 72250 Freudenstadt

Notdienstzeiten: 10 bis 18 Uhr (Samstag, Sonntag, Feiertag)

Die einheitliche Rufnummer für den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst (ÄBD) lautet 116117.
In lebensbedrohlichen Situationen Rettungsdienst 112
Weitere Kliniken und die dort aktuellen Öffnungszeiten fin-
den Sie auf der Homepage unter nachfolgendem Link https://
www.kvbawue.de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-
finden

	■Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Die einheitliche Rufnummer für den Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes (ÄBD) lautet 116 117.

	■Apotheken-Bereitschaftsdienst-Telefon
Die Apotheken-Notdienst-Telefon-Nummer (deutschland-
weit rund um die Uhr kostenfrei) lautet:
Festnetz-Telefon 0800 0022833, mobil 22833 (0,69 €/min)

Samstag, 27.09.2025
Apotheke im Centrum Birkenfeld
Hauptstraße 54, 75217 Birkenfeld, Tel. 07231 480777

Sonntag, 28.09.2025
Sonnen Apotheke Frank
Daimlerstraße 17, 75305 Neuenbürg, Tel. 07082 9433100

	■Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 07231 1332966
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Ab Ende September wird die Sperrung der B 296 über den Ein-
mündungsbereich zur K 4322 ausgeweitet. Die Umleitung in 
Richtung Landesklinik verläuft dann über die K 4324 und die K 
4323 über Oberkollbach.
Weitere Straßenbaumaßnahmen auf Autobahnen, Bundes-, Lan-
des- und Kreisstraßen in Baden-Württemberg und im Landkreis 
Calw unter Vollsperrung bzw. einer Dauer von mindestens 8 Ka-
lendertagen können dem Baustelleninformationssystem unter 
www.baustellen-bw.de entnommen werden.

Staatssekretärin Dr. Ute Leidig  
besucht neu sanierte Frauenhilfe-Einrichtung 
im Landkreis Calw
Zum Auftakt ihrer Sommertour besuchte Staatssekretärin Dr. Ute 
Leidig vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration 
in Baden-Württemberg gemeinsam mit der Referentin für Recht, 
Miriam Jordan, das neu sanierte Frauenhaus im Landkreis Calw.
Der Besuch unterstreicht die Bedeutung, die die Landesregierung 
dem Schutz für Frauen und ihren Kindern vor häuslicher Gewalt 
durch Partner oder Ex-Partner zuschreibt. Zudem wird die Rolle 
des Vereins „Frauen helfen Frauen e.V.“ als Träger des Frauen- und 
Kinderschutzhauses im ländlichen Raum gewürdigt.
Die Staatssekretärin weiß, dass alle drei Minuten eine Frau oder 
ein Mädchen in Deutschland häusliche Gewalt erlebt. Frauen- 
und Kinderschutzhäuser wie im Kreis Calw sind eine erste Anlauf-
stelle für Betroffene und bieten ihnen Schutz und Unterstützung.
Das Frauenhaus im Landkreis Calw verfügt über zwanzig Plätze für 
Frauen und ihre Kinder. Die Sanierung wurde größtenteils durch 
Bundesmittel aus dem Bundesförderprogramm „Gemeinsam ge-
gen Gewalt an Frauen“ des Bundesministeriums für Bildung, Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert sowie durch eine er-
gänzende Förderung von rund einer Million Euro durch das Land 
Baden-Württemberg bezuschusst. So konnte die Aufnahmefähig-
keit des Frauenhauses deutlich verbessert werden.
Zentraler Bestandteil der Neuheiten ist ein großes Familienzim-
mer, das einer Mutter mit mehreren Kindern ausreichend Platz 
bietet. Zusätzlich wurden ein barrierearmer Zugang, ein rollstuhl-
gerechtes Badezimmer sowie großzügige Wohnflächen geschaf-
fen, um den Bedürfnissen von Frauen oder Kindern mit Gehbe-
hinderungen gerecht zu werden.

 
Staatssekretärin Dr. Ute Leidig (vordere Reihe, 3. v. l.) und Sozial- 
dezernent Tobias Haußmann beim Besuch des Frauenhauses im 
Kreis Calw.

Im Verlauf des Besuchs erläuterten Vertreterinnen des Vereins 
die aktuellen Anforderungen an den Schutzraum, die Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Betroffene sowie die Bedeutung von 
zeitnaher Hilfe und Verlässlichkeit der Angebote. Die Staatsse-

kretärin lobte die gute Vernetzung von Kommunen, Trägern und 
Land sowie die nachhaltige Nutzung der Fördermittel zur Stär-
kung des Frauen- und Kinderschutzes in der Region.
„Wir haben die Chance ergriffen, endlich allen Frauen Schutz 
anzubieten und Gewaltkreisläufe nachhaltig zu durchbrechen. 
Damit wir Frauen und ihre Kinder vor Gewalt schützen können, 
braucht es ein Haus, das diesem Auftrag gerecht wird. Die Mit-
arbeitenden im Frauenhaus Calw haben in den vergangenen 
Jahren der langen Bauzeit eindrucksvoll bewiesen, dass sie die 
Verantwortung des Gewaltschutzes sehr ernst nehmen und dies 
ihre Richtschnur ist“, so Staatssekretärin Dr. Ute Leidig.
Das geschäftsführende Team des Frauenhauses freute sich be-
sonders, dass der Sozialdezernent des Landkreises Calw, Tobias 
Haußmann, ebenfalls vor Ort war und die umgebauten Räum-
lichkeiten in Augenschein nehmen konnte. Der Termin machte 
es möglich, dem Ministerium die Problematik der Frauenhaus-
finanzierung von Seiten des Vereins und des Sozialdezernats 
darzustellen. Staatssekretärin Dr. Ute Leidig zeigte sich betroffen 
und sagte zu, das Problem, dass die Kostenerstattung der Frau-
enhausaufenthalte durch die Herkunftskreise häufig sehr zeitver-
zögert erfolgt, im Auge zu behalten. Nur dank der sehr guten Ko-
operation des Landkreises mit dem Verein „Frauen helfen Frauen 
e.V.“ gelingt der Erhalt des Frauenhauses Calw.
Mit Blick auf das im Februar 2025 verabschiedete Gewalthilfege-
setz betonte Staatssekretärin Dr. Leidig die Bedeutung von inklu-
siven barrierearmen Strukturen und unterstrich die Bereitschaft 
des Ministeriums, die Arbeit der Frauenhäuser und den dringend 
erforderlichen Ausbau der Frauenhausplätze in Baden-Württem-
berg weiterhin zu unterstützen.

 
Im Rahmen ihres Besuchs machte Staatssekretärin Dr. Ute Leidig 
einen Rundgang durch die neu geschaffenen Räumlichkeiten des 
Frauenhauses im Kreis Calw.�
� Fotos: Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“ / Frauenhaus Calw

Abfallwirtschaft

Müllabfuhr
Stellen Sie bitte Ihre Abfallbehälter morgens ab 06:00 Uhr 
bereit. Die Abfuhr erfolgt zwischen 06:00 und 20:00 Uhr !
Die nächste Abfuhr „Glas“ findet am 
Dienstag, 30.09.2025, statt.
Die nächste Abfuhr „Restabfall“ findet am 
Mittwoch, 01.10.2025, statt.
Bitte beachten:
Dosen und Deckel gehören nicht in die Altglastonne, bitte 
über den Gelben Sack entsorgen!
Ihre Gemeindeverwaltung

ABC-Schützen 
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